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Strukturen, Rechte und Ressourcen der Kommissio-
nen in den kantonalen Parlamenten
Situationsbeschrieb und Diskussionsbeitrag

Ivar Trippolini, Politologe, externer Mitarbeiter am IDHEAP (Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung, Lausanne) 

1. Einleitung und Fragestellung1

Seit Mitte der 90-er Jahre haben sich die
Reformanstrengungen in den Schweizer
Kantonen vervielfacht. Dabei stehen die
Verwaltungsreformen und damit die Einfüh-
rung neuer Instrumente wie die Wirkungs-
orientierte Verwaltungsführung (WoV) im
Vordergrund.2 Gleichzeitig oder gerade
darum wird auch die Rolle und Funktions-
weise der Parlamente neu diskutiert und
hinterfragt. Bei den entsprechenden Parla-
mentsreformen sind jeweils die Organisa-
tion der parlamentarischen Kommissionen,
namentlich die Einführung von durchwegs
ständigen Kommissionen, ein zentrales Ele-
ment.3 Interessant ist dabei zu fragen,
inwiefern die Ausgestaltung des Kommis-
sionensystems das Parlament in seinen
Funktionen unterstützen kann.
In diesem Beitrag möchten wir in einem
ersten Schritt die Eigenschaften der Kom-
missionen mit den Funktionen des Parla-
mentes konfrontieren. Im zweiten Teil ver-
suchen wir, eine möglichst komplette
Gesamtschau der verschiedenen Kommis-
sionensysteme in den 26 Kantonen zu
erstellen und fokussieren dabei auf die ver-
schiedenen Aufgabenbereiche der ständi-
gen Kommissionen. Auf dieser Basis wollen
wir dann im dritten und vierten Teil erör-
tern, welche Rechte und welche
Ressourcen in den verschiedenen Kommis-
sionensystemen vorhanden sind, um die
Parlamentsfunktionen wahrzunehmen. Als
Informations- und Datengrundlage zu den
Kantonen dienen uns die im Rahmen der
BADAC-Umfragen erhobenen Resultate.4

a) Arbeitsparlamente im Konkordanzsystem
Die Kommissionen sind Ausdruck zweier
zentraler Charakteristiken der Schweizer
Parlamentslandschaft. Zum einen verkör-
pern parlamentarische Ausschüsse die typi-
schen Diskussionsforen, die für so genannte
"Arbeitsparlamente" von grosser Bedeutung

sind. Anders als in "Redeparlamenten", wo
die Parlamentsdebatte im Mittelpunkt steht
und wo Opposition und Regierungslager
öffentlich die Klingen kreuzen, spielen in
Arbeitsparlamenten die Kommissionen eine
entscheidende Rolle.5 Dort können die Par-
lamentsmitglieder hinter verschlossenen
Türen Problemlösungen erarbeiten und
Kompromisse schliessen. Diese von den
Ursprüngen des amerikanischen Kongresses
geprägte Parlamentsorganisation finden wir
auch in der Schweiz wieder: Gehen wir
davon aus, dass eine Kommissionssitzung
(ständige und nicht-ständige Ausschüsse)
durchschnittlich mindestens drei Stunden
dauert6, so wenden kantonale Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier etwa dreimal
soviel Zeit für Kommissionssitzungen wie
für Plenumsdebatten auf (vgl. Grafik 1).

Zum anderen – und hier im Unterschied zur
amerikanischen Staatsform – sind die par-
lamentarischen Kommissionen ein fester
Bestandteil des Konkordanzsystems, wie
wir es in der Schweiz kennen. Um den viel-
fältigen Minderheitsinteressen im Land
gerecht zu werden und um mehrheitsfähige
Kompromisse zu schmieden, haben sich
eine Reihe fester Strukturen und Abläufe

im Schweizer Politsystem herangebildet.
Auf organisatorischer Ebene wird somit das
Prinzip verfolgt, Entscheidungsprozesse in
die Hände von kollektiven Organen zu
legen und sie nicht Einzelpersonen zu
überlassen.7 Kollegialregierungen auf der
Ebene der Exekutive und, wofür wir uns
hier interessieren, parlamentarische Kom-
missionen auf Legislativebene entsprechen
dieser Forderung der Machtteilung. Demzu-
folge ermöglichen Kommissionen die poli-
tische Ideen- und anschliessende Kompro-
misssuche im kleineren Kreis. Durch ihre
repräsentative Zusammensetzung können
wir auch von einer Art effizienter "Minipar-
lamenten" sprechen.8
Für Arbeitsparlamente typisch ist denn
auch, dass die Kommissionen mit ihrer
Rolle als Miniparlamente die Hauptfunktio-
nen des eigentlichen Parlamentes wahr-
nehmen: die Gesetzgebung und die Verwal-
tungskontrolle.9 Dabei sind beide Aufgaben
in einem weiteren Sinn zu verstehen. So
zählen wir zur Gesetzgebung auch die
wichtige Initiativfunktion, die Parlaments-
mitglieder auffordert, aktiv an der Ausar-
beitung und Festlegung der Politagenda
teilzunehmen. 

b) "Was Konkordanz verschleiern muss, hat
Kontrolle zu enthüllen"10

Konfrontieren wir nun die Kernfunktionen
der Parlamente, namentlich die Rechtset-
zung und die Oberaufsicht, mit dem Konkor-
danzgedanken der Kommissionensysteme,
ergeben sich gewisse Widersprüche. Wenn
für das Ausarbeiten von tragfähigen Geset-
zesvorlagen Kompromisse nach dem Konkor-
danzprinzip ausgehandelt werden sollen, so
untersteht die Aufsichts- und Kontrollfunk-
tion andererseits einer Logik der rationalen
Kritik.11 Das heisst, die Kontrolle sollte die
eben im Konsens gefällten Entscheide mög-
lichst kritisch darstellen und beurteilen kön-
nen. Institutionell wird diese wichtige par-
lamentsinterne Gewaltenteilung zwischen

 

Grafik 1: Anzahl Kommissionssitzungen (ständige und ad-hoc) und Dauer der Plenumssitzungen fürs Jahr 2004 

1 Ich danke Prof. Andreas Ladner und Dr. Christophe Koller (beide IDHEAP) sowie Frau Dr. Lüthi (stv. Kommissionssekretärin) für die hilfreichen Hinweise und Anregungen.
2 Für eine ausführliche Analyse der Reformtätigkeiten in den Kantonen (1990-1999) siehe Widmer und Rieder (2003).
3 Siehe z.B. Romano (2006: 51f.) und das Schwerpunktthema im Mitteilungsblatt der Schweizerischen Gesellschaft für Parlamentsfragen ("Parlament", Nr. 3, 2005).
4 Die BADAC (Datenbank der Schweizer Kantone und Städte) ist am Lausanner Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung (IDHEAP) angegliedert und wird von der Schweizerischen Staats-

schreiberkonferenz unterstützt. Die Datenerhebung erfolgt durch die Staatkanzleien. Auf www.badac.ch sind alle Daten öffentlich zugänglich. Für eine Anleitung zur Datenbankbenutzung
und eine kurze Übersicht der Resultate, siehe Koller et al. (2006) und ausführlich zu früheren Resultaten Bochsler et al (2004).

5 Zur Unterscheidung zwischen Arbeits- und Redeparlamenten siehe zum Beispiel Schmidt (1995) und ausführlich Steffani (1979).
6 Dabei gilt zu beachten, dass die Sitzungszeit je nach Kommission sehr stark variieren kann.
7 Mastronardi (1991: 517).
8 Nuspliger (1991: 239).
9 Nach Schmidt (1995: 63) sind dies die zwei Hauptfunktionen der Arbeitsparlamente. Ausführlich zu weiteren Parlamentsfunktionen wie Rekrutierung und Wahlen siehe Riklin und Ochsner

(1984) sowie Möckli (2000).
10 Mastronardi (1991: 522).
11 Siehe dazu die ausführliche Lehrmeinung in Mastronardi (1991: 520ff. und 549ff.)

Grafik 1: Anzahl Kommissionssitzungen (ständige und ad-hoc) und
Dauer der Plenumssitzungen fürs Jahr 2004

Bemerkung: Zur besseren Leserlichkeit  haben wir Genf (731 Kommis-
sionssitzungen; 182 Stunden Plenumssitzungen) nicht in der Grafik
dargestellt. Quellen: BADAC/IDHEAP (EKAV 04: Plenumssitzungen:
Frage C1.12a; Kommissionssitzungen: C1.21, C1.23)
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Kontroll- und Gesetzgebungsfunktion auf
Kommissionsebene umgesetzt: Dabei sollten
die Legislativkommissionen möglichst keine
Kontrollaufgaben wahrnehmen müssen und
umgekehrt sollten den Aufsichtskommissio-
nen keine gesetzgeberischen Kompetenzen
zugewiesen werden. 
Allerdings, mit Blick auf die verbreitete
Einführung der Wirkungsorientierten Ver-
waltungsführung, wird diese strikte interne
Gewaltenteilung wieder relativiert. Um mit
den WoV-Projekten Schritt zu halten, wird
dem Parlament die Einrichtung von ständi-
gen Legislativkommissionen mit zusätz-
lichen Aufsichtsbefugnissen vorgeschla-
gen.12 Da zusätzlich reine Aufsichtskom-
missionen bestehen, kann die erforderliche
interne Gewaltenteilung trotzdem umge-
setzt werden. Gerade deshalb sind aber
auch mögliche Kompetenzkonflikte zwi-
schen den klassischen Aufsichtskommissio-
nen und den neuen Sachbereichskommis-
sionen zu erwarten.

2. Drei kantonale Kommissionen-
systeme

a) Ständige oder nicht-ständige Fachkom-
missionen?
Wie bereits erwähnt, haben sich die Diskus-
sionen rund um die Struktur und Organisa-
tion der Parlamentskommissionen in den
letzten Jahren vermehrt auf die Unterschei-
dung zwischen ständigen und nicht-ständi-
gen (oder "ad-hoc") Legislativ-Kommissio-
nen konzentriert.13 Dabei gilt zu berück-
sichtigen, dass auf Bundesebene bis
anfangs und in den Kantonen allgemein bis
Mitte neunziger Jahren ein enger
Zusammenhang zwischen der Organisations-
form und den Zuständigkeiten der jeweili-
gen Kommissionen bestand.  In der Regel
wurden Gesetzgebungsfunktionen von ad-
hoc Kommissionen wahrgenommen, wäh-
renddem Aufsichts- und Planungsfunktio-
nen durch ständige Kommissionen erfüllt
wurden. Diese Aufteilung besteht weiterhin
bei gut der Hälfte der Kantone, wobei ein
klarer Trend zu einem System mit aus-
schliesslich ständigen Kommissionen (und
nur vereinzelten ad-hoc Ausschüssen)
erkennbar ist. So wurden im Zuge der WoV-
Projekte in mehreren Kantonen – erwähnt
seien zum Beispiel Aargau, Graubünden,
Luzern, Solothurn, Wallis und Zürich – stän-
dige Sachbereichskommissionen mit gesetz-
gebenden Kompetenzen eingeführt.14

b) Drei Typen von Kommissionensystemen
Zurzeit15 lässt sich die Organisation der kan-
tonalen Kommissionen durch drei Typen
beschreiben (siehe Tabelle 1).16

Ein erstes Model (Typ "A" in der Tabelle 1)
ist dasjenige mit ständigen Kommissionen in
allen Bereichen, d.h. zur Ausübung der Auf-
sichts- sowohl als auch der Gesetzgebungs-
funktionen. Rund die Hälfte der 26 Kantone
wendet dieses Modell an.
Das zweite Kommissionensystem (Typ "B")
kennt im Bereich der Fachkommissionen
eine Mischform, in der ein Teil der Aus-
schüsse ständig und die anderen ad-hoc
tagen. Bei vier der fünf Kantonen (AR, GL,
SH, SZ, TG), die dieses Modell anwenden,
decken die ständigen Sachkommissionen
den Bereich Raumplanung, Strassenbau und
Verkehr sowie Umwelt ab. Drei von ihnen
haben ständige Ausschüsse für das Gesund-
heits- und Sozialwesen. 
Beim letzten Modell (Typ "C") sind alle the-
menspezifischen Kommissionen ad-hoc
bestellt und nur die Aufsichtskommissionen
haben einen ständigen Status.

c) Vier Arten von ständigen Kommissionen 
Es lassen sich augenfällige Unterschiede
innerhalb dieser drei Kommissionensysteme
feststellen. In der untenstehenden Tabelle
haben wir dazu alle ständigen Kommissio-
nen nach vier Arten sortiert.17

- Aufsichtskommissionen 
Was die Aufsichtskommissionen betrifft, so
finden sich in allen drei Kommissionensyste-
men Kantone, die keine strikte Trennung
zwischen der Geschäftsprüfung und der
Haushaltskontrolle machen. Sie haben
jeweils nur eine Kommission, die sowohl die
Prüfung der Geschäftsberichte der Kantons-
regierung, als auch die Finanzkontrolle und
Budgethoheit wahrnimmt. Dies kann durch-
aus Sinn machen, da sich die Zuständig-
keitsbereiche von den Geschäftsprüfungs-
kommissionen und den Finanzkommissionen
nicht streng voneinander trennen lassen.18

Allgemein zu den Kommissionsnamen ist zu
erwähnen, dass je nach Kanton ganz unter-
schiedliche Nomenklaturen für dieselben
Aufgaben verwendet werden. So entspricht
zum Beispiel die "Staatswirtschaftliche
Kommission" im Kanton Appenzell Innerrho-
den der "Geschäfts- und Rechnungsprü-
fungskommission" in Obwalden.

- Querschnittskommissionen 
Wir zählen die Justizkommissionen zu den

Querschnittskommissionen, die gleichzeitig
verschiedene Sachbereiche aus juristischer
Sicht zu behandeln haben. Dies obwohl in
einigen Kantonen die Justizkommission
zusätzlich die separate Aufsichtsfunktion
über die richterlichen Behörden hat. Ebenso
zu dieser Art von Kommissionen haben wir
ständige Ausschüsse gezählt, die sich mit
Themen beschäftigen, die in anderen Kanto-
nen von Justiz(sub)kommissionen wahrge-
nommen werden: Redaktionskommission
(GR, LU, OW, SG, SO, TG, ZG), Petitionskom-
mission (BL, BS, FR, SH, TI, VD), Begnadi-
gungskommission (BS, FR, GE, VD), Einbür-
gerungskommission (GE, FR) und Wahlkom-
mission (BS). Gesondert aufgezählt haben
wir die (teilweise) speziell für Aussenbezie-
hungen eingerichteten Querschnittskommis-
sionen (BS, GE, JU, NE, VD, VS, ZG). Es gibt
bereits eine beträchtliche Anzahl bestehen-
der interkantonalen Abkommen  und mit der
Umsetzung der Neuen Aufgabenteilung zwi-
schen Bund und Kantonen (NFA), ist mit
einer erhöhten Zusammenarbeit zwischen
den Kantonen zu rechnen. Deshalb können
eine spezifische "Konkordatskommission"
(wie im Kanton Zug) und die Beteiligung an
interparlamentarischen Kommissionen19 dem
Demokratiedefizit bei den oftmals exekutiv-
lastigen Verhandlungen entgegenwirken.20

- Fach- oder Sachkommissionen
Anders als die Querschnittskommissionen
beraten die ständigen Fach(bereichs)kommis-
sionen – auch Legislativkommissionen
genannt – grundsätzlich nur die ihren Sachbe-
reich betreffenden Geschäfte. Es lässt sich
dabei feststellen, dass die meisten Kantone
die Fachkommissionen einer ähnlichen Auftei-
lung in die verschiedenen Politikbereiche
unterstellt haben. Mit wenigen Ausnahmen
decken die Fachkommissionen überall fünf
zentrale Bereiche der kantonalen Zuständig-
keiten ab: Gesundheit und Sozialwesen; Bil-
dung, Kultur und Sport; öffentliche Sicherheit;
Raumplanung, Bau, Verkehr, Energie und
Umwelt; und die Volkswirtschaft. Bei der
öffentlichen Sicherheit gilt zu vermerken, dass
rund sieben Kantone den Fachbereich Polizei-
wesen mit dem Querschnittsbereich Justiz in
einer gemeinsamen Kommission behandeln.

- Andere Aufsichtskommissionen
Diese Kategorie von ständigen Kommissio-
nen beinhaltet alle Ausschüsse, die für die
Oberaufsicht von verschiedenen kantonalen
Anstalten zuständig sind (zum Beispiel Kan-
tonalbanken oder Elektrizitätswerke). 

12 Siehe z.B. Schedler (1995: 105) und Lienhard (2005: 330). 
13 Für die Schweiz siehe z.B. Lüthi (1997) auf Bundesebene und Heierli (2000) auf Kantonsebene.
14 Vgl. Romano (2006: 52).
15 Alle unsere folgenden Analysen basieren auf den Erhebungsresultaten mit dem Stand am 31.12.2004.
16 Zur Erklärung der Entstehung dieser drei Modelle haben wir kurz einzelne Grundannahmen getestet: Weder die Kantons- oder Parlamentsgrösse noch die Sprachregion gelten als erklärende

Faktoren. Auch die WoV-Reformen geben keine ausreichende allgemeingültige Erklärung. Die Ursachen sind vielmehr kantonsspezifisch zu suchen. 
17 Die Terminologie der vier Arten ist in Anlehnung an Lienhard (2005: 330) gewählt.
18 Siehe z.B. Mastronardi (1991: 162f.).
19 Siehe z.B. Hofmann (NZZ: 09.03.2006).
20 Siehe Rhinow (2002) sowie Sciarini und Bochsler (2006).
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3. Initiativ- und Informationsrechte

Ob die Kommissionen ihre Gesetzgebungs-
sowie Aufsichtsfunktion wahrnehmen kön-
nen, hängt im wesentlichen von ihren
Rechten und Kompetenzen gegenüber Par-
lament und Regierung sowie Verwaltung ab. 
Claudia Heierli hat eben diese Rechte der
kantonalen Kommissionen im Jahre 1998
erhoben, wissenschaftlich ausgewertet und
mit einem Kommissionenstärke-Index
zusammengefasst.21 Wir haben diesel-
ben22, auf der internationalen Parlaments-
forschung beruhenden23, Fragen in der
BADAC-Erhebung von Ende 2004 gestellt.
Im Unterschied zu Heierli haben wir die
Indizes nicht zusammengefasst, sondern
wir analysieren sie gemäss der oben
erwähnten parlamentsinternen Gewalten-
teilung (Gesetzgebungsfunktion und Auf-
sichtsfunktion).

a) Gesetzgebung: Initiativrechte
Damit die Kommissionsmitglieder im Bereich
der Gesetzgebung proaktif eigene Vorschlä-
ge einbringen können, sind weitgehende
Initiativrechte notwendig. Grössten Spiel-
raum haben die Kommissionen, wenn sie

von diesem Initiativrecht unabhängig und
ohne vorangehenden Auftrag vom Plenum
oder vom Ratsbüro Gebrauch machen kön-
nen. Darüber hinaus spielen Kommissionen
eine wichtigere Rolle, wenn sie einen Geset-
zesvorschlag der Regierung vor der Plenums-
debatte behandeln können. Sie haben dann
Zeit und Raum, sich die nötigen Fachkennt-
nisse anzueignen, um dem Parlament über-
zeugende und bereits breit abgestützte
Änderungsvorschläge zu unterbreiten.
Messen wir diese Kriterien an den drei kan-
tonalen Kommissionensysteme (Grafik 2), so
fällt auf, dass Kantone mit ständigen Fach-
kommissionen (Typ A) oder mit gemischten
Fachkommissionen (Typ B) im Schnitt über
grössere Initiativrechte verfügen als Kantone
ohne ständige Fachkommissionen (Typ C).
Bei letzterem Kommissionensystem kennen
lediglich die Kantone Bern und St. Gallen
ähnlich ausgebaute Rechte. Umgekehrt
haben bei den Systemen "A" und "B" minde-
stens die Hälfte der Kantone ihre Kommissio-
nen mit weitgehenden Initiativrechten
bestückt. Es scheint folglich, dass Kantone,
die ständige Sachbereichskommissionen ken-
nen, ihre Kommissionen tendenziell mit stär-
keren Initiativrechten ausgerüstet haben.

b) Aufsicht und Kontrolle: Informations-
rechte
Möchte das Parlament seine Oberaufsichts-
funktion wirkungsvoll und eigenständig
gegenüber Regierung und Verwaltung
wahrnehmen, sind ausgebaute Informa-
tionsrechte ein entscheidendes Instru-
ment. Für die Arbeit in den Kommissionen
heisst dies, dass ihnen ein Einsichtsrecht
in die Dossiers der Verwaltung gewährlei-
stet sein muss. Ausserdem, um sich mög-
lichst unabhängig ein umfassendes Bild zu
einer bestimmten Frage zu machen, soll
die Kommission die Möglichkeit haben,
externe Gutachten in Auftrag zu geben.
Der Blick auf die kantonalen Kommissio-
nensysteme zeigt, dass alle Kantone des
Typs "C" (ohne ständige Fachkommissio-
nen) die stärksten Informationsrechte
haben. Bei den beiden anderen Systemen
hingegen (Typ A und B), finden sich meh-
rere Kantone mit weniger ausgebauten
Rechten. Auffallend sind die Antworten
aus dem Kanton Genf. Trotz stark ausge-
bauten ständigen Kommissionen (siehe
Tabelle 1), scheinen diese mit weniger
Informationsrechten bestückt zu sein als
ihre nicht-ständigen Pendants. Allgemein
gesehen lässt sich folgern, dass Kommis-
sionen in Kantonen mit nicht-ständigen
Fachkommissionen mit weitreichenderen
Rechten ausgestattet sind, um ihrer Auf-
sichtsfunktion nachzukommen.

WISSENSCHAFTLICHER BEITRAG

Tabelle 1: Drei Kommissionensysteme in den Schweizer Kantonen und Einteilung der ständigen Kommissionen, Stand 31.12.2004

Bemerkungen: Die Werte in der Tabelle sind mit der Anzahl ständigen Kommissionen gleichzusetzen. Der Wert "1/2" Bedeutet, dass die selbe ständige Kommission noch einen weiteren Bereich abdeckt 
(z.B. "Justiz- und Polizeikommission" ergibt je den Wert "1/2" für den Bereich Justiz und den Bereich öffentliche Sicherheit); Andere ständige Querschnittskommissionen: Staat und Gemeinden (GE, ZH); Personalk. (BL);
Staatpolitische K. (LU); Paritätische K. Brückenschlag Uri/Zürich (UR); Visiteurs officiels (GE).; Andere ständige Aufsichtskommissionen: Banken (AI, GL, OW, SZ, UR, ZH), Elektrizitätswerke (GE, ZH), Spitäler (OW), Kantons-
schulen (GL), Sachversicherungen (GL). Quellen: BADAC/IDHEAP (EKAV 04: Fragen C1.20a, C1.21, C1.22).

21 Heierli (2000) kommt zum Schluss, dass die allgemeine Kommissionenstärke nicht davon abhängt, ob die Ausschüsse
ständig oder nicht-ständig organisiert sind.

22 Allerdings haben wir uns auf "harte" Polity-Variablen (Rechte/Kompetenzen) beschränken müssen und die Politics-Varia-
blen (politisches Verhalten) weggelassen.

23 Mattson und Strom (1995) sowie Shaw (1979).
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4. "Zur Wahrnehmung von Rech-
ten braucht es Ressourcen"24

Damit die Kommissionen ihre Rechte zur
Gesetzgebung und Aufsicht tatsächlich aus-
üben können, müssen ihnen Zeit und Raum
sowie fachliche Kompetenzen zur Verfü-
gung stehen. Einerseits müssen die Parla-
mentarierinnen und Parlamentarier über
ausreichend Zeitgefässe verfügen, bezie-
hungsweise Sitzungen einberufen können,
um die anstehenden Geschäfte behandeln
zu können. Andererseits brauchen sie
zusätzlich fachliche und unabhängige
Unterstützung, um beispielsweise Kommis-
sionseigene Gesetzgebungsprojekte zu ent-
werfen und diese zielstrebig zu begleiten. 

a) Zeit und Raum: Kommissionssitzungen
Vergleichen wir die Anzahl Kommissionssit-
zungen der verschiedenen kantonalen
Kommissionensysteme, können wir fest-
stellen, dass Kantone mit ständigen Fach-

kommissionen im Schnitt knapp doppelt so
viele Sitzungen wie andere Kantone kennen
(Typ "A": pro Jahr durchschnittlich ca. 11
Sitzungen pro Kommission; Typ "B": 4; Typ
"C": 6; vgl Grafik 4). Dabei gilt zu berück-
sichtigen, dass die Dauer der Kommissions-
sitzungen nicht berücksichtigt werden
konnte. Diese kann aber je nach Sitzung
und Kommission beträchtlich variieren.
Gehen wir davon aus, dass diese Varianz im
Durchschnitt in allen Kantonen über ein
Jahr ähnlich ist, so scheint es, dass Kom-
missionensysteme mit ständigen Legisla-
tivkommissionen mehr Zeitgefässe bereit-
stellen, um – zum Beispiel – über Grund-
satzfragen im Bereich der Gesetzgebung
nachzudenken und sich das nötige Fach-
wissen anzueignen.25

b) Fachliche Unterstützung: Parlaments-
dienste
Bis Anfangs 90-er Jahren kannten die
Schweizer Parlamente weder auf Kantons-

noch auf Bundesebene eine eigene Dienst-
stelle.26 Zuständig für die Planung und
Organisation der Parlamentsarbeit sowie
für die Beratung und Dokumentierung der
Ratsmitglieder war in aller Regel die
Staatskanzlei. Diese ist in erster Linie das
Stabsorgan der Exekutive und wird folglich
von dieser geführt. In den meisten Kanto-
nen ist dies weiterhin der Fall (vgl. Grafik
5, Kantone mit hellen Balken). Unter dem
Aspekt der klassischen Gewaltentrennung
zwischen Exekutive und Legislative ist dies
zumindest nennenswert. Denn entgegen
diesem klassischen oder "dogmatischen
Gewaltentrennungsgrundsatz", wenden die
Kantone mehrheitlich ein kooperatives
oder "problemorientiertes  Gewaltentren-
nungsmodell" an.27 Die Staatskanzlei fun-
giert dabei als zentrale Verbindungsstelle
von Regierung und Parlament. Mit Blick auf
das Eingangs erwähnte Konkordanzdenken
im Schweizer Politsystem, ist diese Lösung
pragmatisch und effizient. Allerdings
könnte damit die, zumindest für die Auf-
sichtsfunktion, wichtige Unabhängigkeit
des Parlamentes eingeschränkt werden. So
unterstreichen denn auch einige Kantone,
dass die Parlamentsdienste zwar admini-
strativ der Kanzlei unterstellt sind, ihre
Aufträge und Verantwortlichkeiten jedoch
direkt vom Kantonsrat definiert werden
(vgl Grafik 5, Kantone mit gestreiften Bal-
ken). Dies garantiert, dass das Parlament
seine Funktionen mit grösserer Unabhän-
gigkeit wahrnehmen kann. 
Einzig fünf Kantone (vgl. Grafik 5, Kantone
mit karierten Balken) unterstellen den Par-
lamentsdienst auch administrativ direkt
dem Parlament oder der Geschäftsleitung
des Grossen Rates. Sie verfügen so über ein
von der Regierung vollkommen unabhängi-
ges Organ, wie es die klassische Gewalten-
teilung vorsieht. Auffallend ist zudem, dass
vier dieser fünf Kantone den Typ "A" der
Kommissionensysteme anwenden. In die-
sen Kantonen ist die Unterstützung der
ständigen Fachkommissionen dementspre-
chend durch eine eigene und unabhängige
Dienststelle gewährleistet.
Wie wir gesehen haben, sind die Parla-
mentsdienste in den meisten Kantonen in
den Staatskanzleien integriert. Da die
Staatskanzlei auch für den Regierungsrat
arbeitet, ist es schwierig zu eruieren, auf
wieviele Arbeitskräfte die Parlamentsmit-
glieder effektiv zählen können. Hinzu
kommt, dass Kommissionen öfters direkt
auf Dienststellen der Verwaltung zurück-
greifen und in einigen Kantonen sind sogar
die Sekretariate der ständigen Kommissio-

Grafik 2: Gesetzgebende Funktion: Initiativrechte der Kommissionen, Stand am 31.12.2004

Bemerkungen: Je 0.5 Punkte wurden für die Kriterien "Recht dem Plenum Gesetzesentwürfe zu unterbreiten" (Fragen C1.25a-b) und "Diskussion der
Gesetzesentwürfe der Regierung: Kommission vor Plenum" (C1.25c-d) gegeben; *Kantone ohne ständige Kommissionen. Quellen: BADAC/IDHEAP
(EKAV 04: Fragen C1.25a-d).

Grafik 3: Aufsichts- und Kontrollfunktion: Informationsrechte der Kommissionen, Stand am 31.12.2004

Bemerkungen: Je 0.5 Punkte wurden für die Kriterien "Einsichtsrecht in die Dossiers der Verwaltung" (Fragen C1.24a-b) und " Recht auf externe
Gutachten" (C1.24c-d) gegeben; *Kantone ohne ständige Kommissionen. Quellen: BADAC/IDHEAP (EKAV 04: Fragen C1.24a-d).

24 Lüthi Ruth (2005) im Rahmen eines ausführlichen Referats zu den ständigen bzw. nicht-ständigen Kommissionen.
25 Ausführlich über Vor- und Nachteile von ständigen Fachkommissionen siehe z.B.: Lüthi (2005); SGP-Tagung (2005); Lienhard (2005), Ideenheft Freiburg (2000); Nuspliger (1991); BBl

(1978).
26 Ideenheft Freiburg (2000: 26).
27 Nuspliger (2000: 70) und Riesen (2000).
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nen von Departementen geführt (z.B. Kan-
ton Schwyz). Die von uns wiedergegebenen
Zahlen sind deshalb mit etwas Zurückhal-
tung zu interpretieren. 
Um Vergleiche zwischen den verschie-
den grossen Kantonsparlamenten zu
ermöglichen, haben wir die Anzahl Voll-
zeitstellen, die den Parlamentsdiensten
zugesprochen werden, auf die jeweili-
gen Parlamentsmitglieder verteilt.
Durchschnittlich können somit die ein-
zelnen kantonalen Ratsmitglieder auf
Unterstützung von weniger als fünf
Stellenprozent zurückgreifen (vgl Grafik
5). Mit durchschnittlich nur 2% sind die
Stellenprozente bei allen Kantonen mit
einem gemischten Kommissionensystem
(Typ "B") besonders tief. Hingegen sind

5. Fazit und Ausblick

Parlamentarische Kommissionen spielen in
den Schweizer Arbeitsparlamenten eine
überaus wichtige Rolle. Gesetzgeberische
sowie Aufsichts- und Kontrollfunktionen
werden mehrheitlich von den Kommissionen

Rechten und Ressourcen in Verbindung zu
setzen. Es stellt sich dabei heraus, dass drei
verschiedene Kommissionensysteme ange-
wendet werden. Kantone mit durchwegs
ständigen Kommissionen (Typ "A") haben
hierbei mehrheitlich die weitgehendsten
Initiativrechte und können auf überdurch-
schnittlich viel Zeit und Raum zurückgrei-
fen, um ihre Aufgaben erfüllen. Zudem sind
ihre Parlamentsdienste, öfters als bei ande-
ren Systemen, direkt den Räten unterstellt
und geniessen darum eine erhöhte Unab-
hängigkeit von der Regierung. Im Gegen-
satz dazu, verfügen Kantone mit ad-hoc
Fachausschüssen (Typ "C") über grössere
Informationsrechte gegenüber Verwaltung
und Regierung. Und was die personellen
Ressourcen ihrer Parlamentsdienste angeht,
so sind diese auf ähnlichem Niveau wie
beim Typ "A". Allgemein liegen die Arbeits-
kräfte, die ausschliesslich den Kantonsrä-
tinnen und -räten zur Verfügung stehen, auf
einem sehr niedrigem Niveau (etwa 4.5
Stellen-Prozente pro Parlamentsmitglied).
Am kleinsten sind die Parlamentsdienste bei
den gemischten Kommissionensystemen
(Typ "B", mit ständigen und nicht-ständi-
gen Fachkommissionen). Mehr als die Hälf-
te von ihnen kennt aber gut ausgebaute
Initiativ- wie auch Informationsrechte.
Es gilt beizufügen, dass dieser Situations-
beschrieb den Stand von Ende 2004 wieder-
gibt. Seither sind die Parlamentsreformen
und die oftmals damit verbundene Verände-
rung des Kommissionensystems jedoch kei-
neswegs stillgestanden. So hat zum Beispiel
der Kanton Aargau im Rahmen der Parla-
mentsverkleinerung vom gemischten (Typ
"A") zum Kommissionensystem mit ständi-
gen Fachkommissionen (Typ "B") gewech-
selt. Auch sind die aargauischen Parla-
mentsdienste inzwischen direkt dem Gros-
sen Rat unterstellt, was nun ebenso in den
Kantonen Freiburg und Uri der Fall ist (siehe
Beiträge in diesem Heft). Dennoch gibt die-
ser Diskussionsbeitrag einige praktische
Hinweise zur Lage in den 26 Kantonen und
er weist auf mögliche Reibungspunkte zwi-
schen den verschiedenen Ansichten der
Gewaltenteilung hin. Ausserdem lässt sich
erkennen, dass gewisse innovative Lösungs-
vorschläge weiterhin auf deren Umsetzung
warten. Beispielsweise kannte zum Zeit-
punkt der Erhebung kein Kanton ein so
genanntes ständiges "Zukunftsforum",28

dass den Parlamentsmitgliedern ausdrück-
lich die Mittel für ein aktiveres Engagement
bei der – ihnen zustehenden – politischen
Zukunftsplanung bietet.

Ivar Trippolini
(Kontakt: ivar.trippolini@viapublica.ch),
Genf im Januar 2007

keine markanten Unterschiede zwischen
den beiden anderen Kommissionensy-
stemen festzustellen. Beide scheinen im
Schnitt etwa gleich gut mit Parlaments-
diensten ausgerüstet zu sein (6-7 Stel-
lenprozente pro Parlamentsmitglied)
und die Abstände zwischen den Kanto-
nen des selben Typs sind in beiden
Systemen beträchtlich.
Berücksichtigen wir abschliessend, dass
Parlamentsdienste auch eine Reihe
administrativer und organisatorischer
Aufgaben zu meistern haben, so können
wir davon ausgehen, dass die heutigen
Kantonsparlamentarierinnen und -parla-
mentarier im Allgemeinen mit einer
minimalen Fachlichen Unterstützung
auskommen wollen und/oder müssen. 

Grafik 4: Anzahl Sitzungen pro Kommission (ständige und nicht-ständige) im Jahr 2004

Bemerkungen: *Kantone ohne ständige Kommissionen. Quellen: BADAC/IDHEAP (EKAV 04: Fragen C1.20a, C1.21, C1.22).

Grafik 5: Parlamentsdienste: Personalbestand und administrative Zuordnung, Stand am 31.12.2004

Bemerkungen: * Der Parlamentsdienst bildet innerhalb der Staatskanzlei keine selbständige Einheit. Zudem werden die Sekretariate der meisten
ständigen Kommissionen von Departementen geführt. Quellen: BADAC/IDHEAP (EKAV 04: Administrative Zuordnung der Parlamentsdienste: Frage
C1.13; Personalbestand der Parlamentsdienste: C1.13a)

wahrgenommen. Berücksichtigen wir zudem
die Ansprüche des Schweizer Konkordanzsy-
stems, so sind Kommissionen die zentrale
Plattform für breit abgestützte Kompromiss-
lösungen. In diesem Beitrag haben wir ver-
sucht, diese Eigenschaften der Kommissio-
nen auf Kantonsebene mit ihren Strukturen, 28 Nuspliger (1992)
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